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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1973

Norm

FinStrG §9

Rechtssatz

Entschuldbar ist ein Irrtum nur dann, wenn der Täter bei der Beurteilung des Sachverhaltes oder der Rechtslage jenes

Maß an gebotener p6ichtgemäßer Sorgfalt aufwendet, das von ihm objektiv nach den Umständen des Falles gefordert

werden muß und das ihm subjektiv nach seinen persönlichen Verhältnissen zugemutet werden kann.
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